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Art. 1 § 8 PSG Privatstiftung von
Todes wegen

 PSG - Privatstiftungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.03.2020

1. (1)Die Privatstiftung von Todes wegen wird durch letztwillige Stiftungserklärung errichtet.

2. (2)Liegt eine solche Stiftungserklärung vor, so ist der gegebenenfalls bestellte erste Stiftungsvorstand im

Verlassenschaftsverfahren zu verständigen.

3. (3)Ist die Eintragung der Privatstiftung in das Firmenbuch nicht in angemessener Frist zu erwarten, so ist auf

Antrag oder von Amts wegen vom Gericht ein Stiftungskurator zu bestellen; dieser hat

1. 1.für das Entstehen der Privatstiftung Sorge zu tragen und erforderlichenfalls den ersten Stiftungsvorstand

sowie den ersten Aufsichtsrat zu bestellen;

2. 2.bis zur Bestellung des Stiftungsvorstands den Anspruch aus der Stiftungserklärung geltend zu machen und

das gewidmete Vermögen zu verwalten.

4. (4)Der Stiftungskurator ist vom Gericht zu entheben, sobald die Privatstiftung entstanden oder wenn ihre

Entstehung unmöglich ist.

5. (5)Der Stiftungskurator hat Anspruch auf Ersatz seiner Barauslagen und auf angemessene Entlohnung seiner

Mühewaltung. Diese Beträge bestimmt das Gericht. Gegen die Bestimmung kann Rekurs ergriffen werden, gegen

die Entscheidung des Gerichts zweiter Instanz ist der Rekurs ausgeschlossen. Der Anspruch besteht gegen die

Privatstiftung und, wenn diese nicht entstanden ist, gegen den Rechtsnachfolger des Stifters.
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